
Änderung des Steuergesetzes
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am ..... Mai 2017)

I.

GS VI C/1/1, Steuergesetz vom 7. Mai 2000 (Stand 1. Januar 2016), wird wie
folgt geändert:

Titel (geändert)
Steuergesetz (StG)

Art.  38b (neu)

Bewertung von Beteiligungen an neu gegründeten Unternehmen von juristi-
schen Personen
1 Für  Beteiligungen an einem neu gegründeten Unternehmen einer  juristi-
schen Person mit Sitz oder mit tatsächlicher Verwaltung im Kanton, welches
dem  volkswirtschaftlichen  Interesse  des  Kantons  dient,  kann  der  Regie-
rungsrat auf Antrag der Inhaber der Beteiligungsrechte für die ersten fünf
Geschäftsjahre  einen  reduzierten  Verkehrswert  festlegen.  Gegen  die  Ent-
scheide des Regierungsrates besteht kein kantonales Rechtsmittel.

Art.  68a (neu)

Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken
1 Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht be-
steuert, sofern sie höchstens 20 000 Franken betragen und ausschliesslich
und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.

Art.  136 Abs. 2a (neu)
2a Das zuständige Departement kann für bestimmte Auskünfte generelle Er-
mächtigungen erteilen, wenn die Auskunft über die Steuerdaten für die Er-
füllung der öffentlichen Aufgabe notwendig ist, nicht auf andere Weise be-
schafft werden kann und keinen unverhältnismässigen Eingriff in die Rechte
des Steuerpflichtigen darstellt.

Art.  218 Abs. 1, Abs. 2 (geändert)
1 Die Strafverfolgung verjährt:
1. (geändert) bei Verletzung von Verfahrenspflichten drei Jahre und bei

versuchter Steuerhinterziehung sechs Jahre nach dem rechtskräftigen
Abschluss des Verfahrens, in dem die Verfahrenspflichten verletzt oder
die Steuern zu hinterziehen versucht wurden;
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2. (geändert) bei  vollendeter  Steuerhinterziehung zehn Jahre nach Ab-
lauf:
a. (neu) der Steuerperiode, für welche die steuerpflichtige Person

nicht oder unvollständig veranlagt wurde oder der Steuerabzug
an der Quelle nicht gesetzmässig erfolgte;

b. (neu) des  Kalenderjahrs,  in  dem eine  unrechtmässige  Rücker-
stattung oder  ein  ungerechtfertigter  Erlass erwirkt  wurde  oder
Nachlasswerte im Inventarverfahren verheimlicht  oder  beiseite-
geschafft wurden.

2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn die zuständige Behörde (Art. 219)
vor Ablauf der Verjährungsfrist eine Verfügung erlassen hat.

Art.  236 Abs. 1 (geändert)
1 Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung im Sinne der Artikel  211–216 ge-
fälschte,  verfälschte  oder  inhaltlich  unwahre Urkunden  wie  Geschäftsbü-
cher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Beschei-
nigungen Dritter zur Täuschung gebraucht,  wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse
bis zu 10 000 Franken verbunden werden.

Art.  237 Abs. 1 (geändert)
1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und abgezogene Steu-
ern zu seinem oder eines andern Nutzen verwendet, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit
Busse bis zu 10 000 Franken verbunden werden.

Art.  239 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
1 Die  Strafverfolgung der  Steuervergehen verjährt  15 Jahre,  nachdem der
Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausgeführt hat.
2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein
erstinstanzliches Urteil ergangen ist.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.
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IV.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2018 in Kraft.
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